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Für eine Reform der Grundsteuer 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
durch die KöSt-Senkung, jahrzehntelanges Ausbleiben einer Anpassung der Grundsteuer, 
sinkende Ertragsanteile und dergleichen sind Städte und Gemeinden von der angespannten 
Budgetsituation besonders betroffen. Viele Gemeinden sind gar in einer derart prekären Lage, 
dass sie ihre Bürgerinnen und Bürger vor die Wahl stellen müssen, im Zuge von „Hand- und 
Zugdiensten“ unbezahlt Arbeitspflichten zu verrichten oder sich alternativ davon 
freizukaufen. Die Intention der Gemeinden ist klar: Mit Ablasszahlungen, eingehoben über die 
Hand- und Zugdienste, sollen Löcher im Budget gestopft werden.  
 
Ein wesentlicher Beitrag zu zeitgerechten Gemeindefinanzen wäre die Reform der 
Grundsteuer. Die Grundsteuereinnahmen sind seit den 1970er-Jahren massiv gesunken, da 
die Grundsteuer B seit Jahrzehnten nicht mehr angehoben wurde. Die dadurch entgangenen 
Einnahmen fehlen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, in der Infrastruktur, in der 
Gesundheitsstruktur, in Freizeitinstitutionen wie Schwimmbädern, Sportplätzen und vielem 
mehr.  
 
Kurzfristig wäre eine Anhebung der Grundsteuer durch die Anhebung des Hebesatzes eine 
wesentliche Möglichkeit für die Städte und Gemeinden, finanziellen Spielraum zu schaffen, 
um in ihre Bevölkerung und die lokale Wirtschaft zu investieren. Städte und Gemeinden 
bilden, gestalten und erhalten den Lebensraum der Bevölkerung. Darüber hinaus sind sie ein 
wichtiger Arbeitgeber, Auftraggeber und Investor. Nur wenn ausreichend budgetäre Mittel 
vorhanden sind, können Gemeinden durch Auftragsvergaben in die lokale Wirtschaft sowie in 
eine lebenswerte Region investieren.  
 
Aus diesen Gründen stellen wir gemäß § 12 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtags 

folgenden 



175. BEILAGE IM JAHRE 2025 ZU DEN SITZUNGSBERICHTEN  
DES XXXII. VORARLBERGER LANDTAGES  

 

 
 

 

A N T R A G 

 
 
Der Vorarlberger Landtag möge beschließen:  

„Die Landesregierung wird aufgefordert, sich gegenüber der Bundesregierung dafür 

einzusetzen, dass das Finanzausgleichsgesetz abgeändert wird, damit der Hebesatz auf bis zu 

750 Prozent angehoben werden kann. Parallel dazu soll eine sozial ausgewogene Reform 

erarbeitet werden, die eine Neubewertung des Einheitswertes hin zum tatsächlichen 

Verkehrswert zum Ziel hat.“ 

 

 

 

 

LAbg. Ing. Reinhold Einwallner                      KO Mario Leiter   LAbg. Manuela Auer  

     


